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nius rgiZan , auf keine Art weiter eins Vergmung

geleistet wird. ^

Die Abdrücke der neuen Stampel aller dreyzeyn

Classen , und des Controll : Stämpels , der vom i «

Zänner 1818 zur Unterscheidung des ErfullungS -

stämpcls aufgedrückt wird , wurden durch Circular

der Landesstelle mitg etheilet .

Personalstämpeltariff , alphabetisch geordnet

aus dem Stämpelpatentr vom 5. October ' 8 " - ,

und den nachgefolgten Erläuterungen über die

nach den persönlichen Eigenschaften bestimm¬

ten Stämpelbogenclassen .

A.

Adelige , welchen ein in - oder ausländi¬

scher Adel eigen ist . °

A djunct § n bey ben lanbesfurstüchen

dersteken , und in niedern öffentlichen oder

Privat - Diensten - ^ ?
Adj un cten bey Hofstellen und Hofamtern

A durinistrat 0 res , siehe Vorsteher el-

! si-j kr.

! !
! 2I —

!
!

3c»
45

nes Amtes .
Adv 0 caten , wenn sie auch nicht Docto - ^

ren sind . > ' ^
Aebte ( infulirte ) . ' i
A g e n ^e n, siehe H 0 fagenten .
Amts bothen .
A m t s v 0 r st e h er , siehe Vorsteher eines

Apotheker , wenn sie auch nicht Bürger

sind , wie B ü r g e r ihres Wohnortes .

UvxeUakionsräthe , siehe Räthe .
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A s s e ss s r e n bey den landesfürstlichsn Län-
derstellen oder Privat - Stellen

A u fs i ch t s - P e r s o n a! e oder andere in
was immer für einem öffentlichen, oder Pri¬
vat - Dienste aufgestelltePsrsoüen oder min¬
dern Kathegorie

Zluslä n de r unterliegen wie Inländer der
Verbindlichkeit des Stampcls , wenn sie in
den teutschen , böhmischen oder qalicischen
Erblanden in gerichtliche oder außergericht¬
liche Geschäfte verflochten sind

B.

ss.

Banquiers .
Baronen , siehe Freyherren .
B sa m te ( mindere ) in öffentlichen und

Privat - Diensten , die in einer zur höheren
Classe nicht ausdrücklich genannten Dienst -
stuffe stehen .

B eamt e ( mindere ) magistratische , welche
nicht unter ihrer eigenen Benennung schon
einer Classe zugewiesen sind, in den landes -
sürstlichcn Städten und in der Hauptstadt
einer jeden Provinz .

Beamte ( Ober - ) siehe Vorsteher eines
Amtes .

2

kr.

6

Beamte ( Herrschaft!. Wirthschafts - ) wel- i

che nach ihrer Eigenschaft , wie z. B. Znspec - -

kören, Dircckoren rc. nicht schon einer au- «
dern Classe zugewiesen sind . !—j/,5

Bediente , siehe L i vre bcd i en te ,

. B e si tz e r der Dominical - Realitäten , wenn j .
sie Unterthanen sind .

Besitzer ( eigenthümlicher ) eines ständi - j
schen Gutes . . . esi —-

Beysitzer der Magistrate in unkerthäni - ^
M gen Städten und Märkten . j — i

Bischöfe . . . sio >
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45

ssl . ^r.
BZrse - und Waarensensalcn , geschlvsrne, ,

ordentliche . . - !
Bräuerknechte . - !'

Buchhalterey - Vorsteher bey den^
Ländcrstellen und in anderen öffentlichen ^
oder Privat - Diensten . ' !

Buchhalterey - Vorsteher bey den

Hofsteüen . . - I
Bürger in den Schutz - und unterthänigen > ^

Städten und Märkten . » , l
Bürger in landesfürßlichen Städten au- 1

ßer' der Hauptstadt einer Provinz . j " >4 ^

Bürger in den Hauptstädten ' .
Bürgermeister in Schuh - und untertha - , .

nigen Städten und Märkten , . ^5

Bü rg erm ei ster in den landsssürstlichen j j
Städten außerder Hauptstadt einer Provinz — >45

B ü r g ermeister in der Hauptstadt . r!

C.

Casse Ofsiciere , sieh Kasse- Officiere .
Cassior,s . K.
Com mi ssäre s. K.
Co n fe re n z rä kh e s. K.
Co nc i p i ste ii , s. K.
C o op e r a t o r e n, s. K.

D.

Dechantin der Hauptstadt einer Provinz ,
ohne Unterschied der Religion . >

Dienstgesindebey den Landwirthschaften
Dircckore », siehe Vorsteher eines ?tmces

Doctoren , welche die Dsctorswürde rich- >

4Z
6

tig erlangt haben
E.

Erzbischöfe
E rz pr i e st e r
E ^ nonnen und Nonnen

L0>-
4 -

l lS



Erpeditoren bey den landesfürstlichen
Läüderstellen und in anderen öffentlichen
und Privat - Diensten . .

Erpeditoren bep der Hofstelle

fl . jkr.
!

- ! 45

Fabrikarbeiter
Fabriksinhaber . . . - .
Fabriksvorsteher , siehe Vorsteher ei- j

nes Amtes.
Fiscaladjuncken , siehe Adjuncten . ,

Feld - Capl ane . - ^

F e ld - S u p e r i o r e » - !

Forstbeamte ( mindere ) - !
F o r st m e i st e r , siehe Vorsteher eines Amtes -

Freyherren , wenn sie auch nicht zu den!

Standen einer erblichen Provinz geboren j
F. ü r st s n, wenn sie auch nicht zu den Stän - ^

den einer erblichen ProLmz gehören . ,
G.

GefällS - oder Güterpächter .
G efä llSvcr leger , wenn sie nicht we- j

gen einer andern Eigenschaft einer höher « j
Stampelclasse angehören . . >

G e fa n g cn wa rte r . .
GeheimeRathe . - j
Geistliche Corporationen , Caplane , und

alle Priester , welche keine besondere Amts- ^
Verwaltung und keinenbesondern Charatter l

haben - - - !
Geistlichkeit , welche die Vorzüge der^

Landstände genießt - «
Generä le ( k. k. ) - .
GerichkSdiener
Gesellen bep den Handwerkern , Künstlern ,

Fabrikanten und Manufackuren
Gesinde bey den Landwirkhschaften .
Gewerbsmann in Städten , such wenn

3c»
45
rS

—! 6

6
V



8i

jsi-jkr.
«r nicht Bürger ist, ist inRücksicht des StaM ? > -

pels als Bürgsrzu betrachten . . !
Grafen , auch dann , wenn sie zu den Stau - j j

den einer erölandischen Provinzen nichts ^
gekoren . - - i10

Großhändler . ^
Gu b e r n ia l - R ä th e, siehe Räthe .
Eüterpachter . . ^
Gutsbesitzer , siehe Besitzer.

H.
Handelsmann in der Stadt , wo er>

Handel treibet , wird alsBürger , wenn j
er auch nicht Bürger ist , rücksichtlich des

Stämpels behandelt .
Handln ngs - Eommis «
Handwerksgesellen .
Haupt - Cassiere bey den HofsteLsn .
Hausknechte .
Haus - Officiere
Heitzer .
H o f -- A g e n t e n
Hofräkhe , siehe Räthe .

Z ä qer ( gemeine ) - ,
Znhaber einer Fabrik
Zuden , wie andere Dartheien ohne Unter¬

schied der Religion , nur jene , die keinen
bestimmten Nahrungszweig haben , oder

„ach ihrer persönlichen Eigenschaft mitksi -
ner andern christlichen Parthey verglichen
werden können, unterliegen dem Stämpsl
der geringsten Classe.

Zustiziare , wenn sie nicht zugleich Advo-
caten sind , als Vorsteher eines Amtes, '
siehe Ad voca ten

K.
Kanzellisten bey den Hof - und Länder -
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stellen, wie auch bey den kandesfürstl . Ge-

fälls - oder andern öffentlichen und Privat - !
üdministrationen - - H

Kaplane , siehe Geistliche . !
Kasse - Officiere bey den landesturftl . !

Länderstellen und in anderen öffentlichen

Privat - Diensten . ->
Kassierebey den landesfürstl . Länderstel - ^

len und in anderen öffentlichen Privat ^
Diensten . - » !

Kaufleute , siehe Händelsmann . !
Kinder sind in persönlichen Urkunden nichtj

nach dem AmtS - Character des Vaters , son- !
dern nach dessen angeborncm Stande zu
behandeln . !

Kirchendiener , siehe Messn er . j
K noch te bey den Bauern und Müllern ,
Kommissare,sieheVorsteher eines A m- >

res oder Kriegscommiffäre . j
Konferenzrathe , siehe Räthe . ^
Kontrollor bey den,Hofsteven und Host- ,

ämtsrn . > - !
K o ntrollor in Privat -- Diensten . j
K o n cipisten bey den Hofsteven und Hof - ^

ämtern . . - !
. K o n c ipisten bey den Länderstellen und in

andern öffentlichen oder Privat - Diensten !
Ko op er ato ren , siehe Geistliche . ^
Krämer in Städten und Märkten , wenn !

sie auch nicht Bürger sind, sind wie B ü r-

ger zu betrachten . !
Krämer in Dörfern und auf dem Lande ,

wenn sie nicht Bürger sind
KreiScommissäre

L.

La nd räth e (. k. k, ) . .
Lap eZbrüd er ,

z fl.j kr.

- ?3o

- j3o

45
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» „ « Sm ! s « „ Kw»-j

Lehrer , siehe Schullehrer .
Levrjunqen .
Livrededienke

M.
Magistrate und ihre Vorsteher , als :

Bu. germeister , Vicebürgermeister , Raths -

Magistrate und ihre Präsidenten oder
Vorstehern , landesfürstl . Städten ausserder Hauptstadt einer jeden Provinz .

'

d » H- ° M° re - l „ „ j -,

Ma. Ä^ " beamte , siehe Beamk' e .
Maur h b c a m te , wenn sie nicht wegen ei-ner andern Eigenschaft einer ho her » Stäln -

pelclasse zugew- esen sind .
auf ^bn Dörfer » und in den

OchuAstadten und Märkten
Meßner ui der Hauptstadt einer Provinz

N
Ni ederlagsverwandre
Nonnen , siehe Ernonnen

'
,No tare (öffentliche) . !

O.
' '

j
^

O b e r beamte , siehe Vorsteher eines Amtes , jO fflc,ere (k. k. ) .
Siehe Generäle und Stabsöf -
f - ciere . ' j

P. j
P ächter ( Gefälls - )
Pächter ( Güter . )

' '
§ L

§ s

jkr.

iS

!45
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Pfä nd er v e r w a h r e r bey Versatzämtern
Pfarrer und Seelsorger ohne Unterschied >

der Religion in Landstädten und auf dem!
Lande . . . j

Pfarrer in den" Landstädten einer jeden
Provinz

Postmeister .
Prälaten , wenn sie zu den Ständen einer

erbliche » Provinz nicht gehören
Priester , siehe Geistliche . >
Pröpste . . .
Professoren an Universitäten , Lpcäen

und Gymnasien ^die nicht zugleich Docto -
ren oder Räthe find

Protocollistenbey den landesfürstl . Län-
derstellen und in anderen öffentlichen oder !
Privat - Diensten . .

L- iehe R aths - P ro to co lli ste n.
R. I

Raitofficiere bep den landesfürstl .
Landerstellen und in anderen öffentlichen
oder Privat - Diensten . .

Raiträ t h c bey den Hofstelleir und Hof- i
amtern . . . j

Raiträthe bey den landesfürstl . Lander -
stellen und andern öffentlichen oder Pri¬
vat - Diensten . . j —jZo

Räthe ( wirkliche ) bep den politischen und
Zustizstellen in den Provinzen . 2 —

Räthe (k. k. ) geheime . . ' 7 - —
Räthe ( k. k. ) wirkliche Hof - . I 41 —>
Räthe ( Magistrats - ) , siehe Magi¬

strat s r ä t h e.

3o

3o

30

Räthe (k. k. Staats - und Conferenz - )
Räthe ( Titular - Hof - und andere ) in öf¬

fentlichen und Privat - Diensten



Rathsmänner _ j
Rathsmitglieder/ ^^^ N^rstrat . j
Rathsprotocollisten bey den landes - !

fürstl . Landerstellen und anderen öffentli¬
chen und Privatdiensten . . —>

Rechnungs - Official , siehe Rait -
officier .

Rechnungsrath , siehe Raitrakh . I
Reichs Hofraths - Personale ( ehe-

mahliger ) wie Ausländer ; haben sie
aber in den k. k. Erbländern Besitzthum ,
so werden sie darnach behandelt .

R cgieru ngs rä i h e, siehe Räthe .
Registranten bey den Hos - und Länder¬

stellen , wie auch bey den landesfürstl . Ge¬
ists - oder anderen öffentlichen und Pri -
vatadministrationen , Ober - Directionen ,
Znspectionen rc. . .

Reg istratoren bey den landesfürstl . Län-
herstellen und in anderen öffentlichen und
Privatstellen . .

Registratoren bey den Hofstellcn ^ i
R r t t erstandcs - Personen . ^

S .

Schaffer . . . - „
Schäfler und dergleichen mindere Diener
Schatzmeister bey den Versatzämtern —
Schullehrer bey Trivialschulen auf den

Dörfern ' . .
Schullehrer in Schutz und unterthänigen

wie auch in landesfürstl . Städten , Märk¬
ten ausser der Hauptstadt einer jeden Pro¬
vinz . . _ _

Schu llehrer in der Hauptstadt einer je¬
den Provinz . .

Seelsorger , siehe Pfarrer . >
Sscretäre bey den landesfürstl . Länder -
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stellen und bey anderen öffentlichen und
Prwatstcllen .

Secretär e bey denHofstellen
Sensale n ( Börse - und Waare,, - ) ordent¬

liche geschworne . . .
Söhne , siehe Kinder .
Sosdaten ( gemeine ) und Unterofficiere
Stabsoffi ciere (k. k. )
Stadtrichter in Schutz - und unkerthäni -

gen Städten und Märkten
Staats - und Conferenzräthe , siehe

Räthe ( k. k. )
Straffe nbsamte , wenn sie nicht wegen

einer andern Eigenschaft einer höhern
Stämpelclasse zugewiesen sind

Superintendenten der nicht katholi¬
schen Religion

Superintende nten der Stiftungen
T.

Tagwerker «
Tara to reit bey den Hofstcllen
Taxatoren bey den LändergeKen und in an¬

dern öffentlichen und Privatdiensten .
Titular - Hof - und andere Räthe , siehe

Raths .
Töchter - siehe Kinder .
Trankst euerbsamke , wenn sie nicht we¬

gen einer andern Eigenschaft einer höhern j
Stämpelclasse zugewiesen sind

U.
Unterofficiere , stehe Soldaten . ,
Unterthanen , welche einer höhern Classe j

nicht zugewiesen sind . . i
Siehe Besitzer einer Dominica ! - Rea¬

lität . l

Unterthanen ( türkische ) oder Handels - j

fl.
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leute , die in den k. k. Provinzen seßhaft
sind. sind von den Stampeltaren nicht frey.

V.
Vasallen ( Lehens - ) , siehe LehensVa¬

sallen .
" walte r , siehe Vorsteher eines Amtes,
icebürgermeister , siehe Magi -
st r a t.
o r st e h c r eines Amtes . welche den Titel
Oberbeamte , Direkteren , Znspectoren .
oder Administratoren führen , sie mögen in
landesfürstl . öffentlichen oder Privatdien -
sten stehen , worunter auch die eine Fabrik
oder Wirthschaft dirigirenden -Oberbeam¬
ten unter den Nahmen Verwalter , Com-
miffä' re rc. mitbegriffen sind

- W.
aarensensalen , siehe Sensalen .
echsler
ei der nach der persönlichen Eigenschaft

der Männer .
irthe ( gemeine ) auf dem platten Lands
irfhe in den Städten und Markten ,

wenn sie nicht das Bürgerrecht besitzen ,
mithin nicht nach den, für den Bürger be¬
stimmten Classen behandelt werden können

Wirthschaftsbea m te < herrschaftliche )
welche nach ihrer persönlichen Eigenschaft !
nicht schon einer andern Stampelclassezu-!
gewiesen sind . > . !

Z.
Zahlmeister bey den Hofstellen . I
Zollbea m t e, wenn sie nicht wegen einer

andern Eigenschaft einer höhsrn Stämpel - i
classe zugewiesen sind . . ?

si -lkr .

i5

3o

45

-tS
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Bey inländischen W e ch s e l b r i efen ,
Wechselprotest e n, , und
ander » dergleichen dem Wechselrechte
unterstehenden Geldvers ch r e i b un -
gen , tritt bey dem Betrage von ivv st.
in Einlösungsscheinen oder Conventions¬
Münze , der Stämpel der zweyten Classe
ein mir . . . —

und für alle höhere Summen der dritten
Classe mit . . . —

Wechselproteste ohne Ausnahme mit i
Aus dem Stämpelpatente vom A. Oktober !
1802 . §. !

Zeder Bogen oder zwey Blatter derH a up t-
b i'i cher ; nähmlich : >

Der Großhändler , Niederlage ^ Banquiers, !
und der Landessabriken erhält den Stam -
pel von . . . —

Der andern Handelsleute in der Residenz, ,
und asten Haupt - oder anderen k. F. Städ¬
ten einer jeden Provinz , wie auch die Bü ,
cher aller Gewerbsleute und Profeffioni -
ften ohne ? lusnahme , in der Residenzstadt ,
Wien , und in den Hauptstädten einer je-!
den Provinz von . . , —

Die Bücher der Gewerbsleute und Professio -
nisten ausser den Hauptstädten und auf dem I
platten Lande von . . . s —

kr.

6

i5

6

3

Die Prrcente öer Claffensteuer .

Jährliche Einkünfte .
Gulden bis Gulden zahlen von Hundert ,

roo - Zoo - sz - -

ZO! - » Loo - Z - -

so » - 80a - 2s -- -
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